
DA 1.15 

LV 1.51 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1915/14 Seite 1 von 2 

 

 

 

Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 20.10.2014 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Bildung und Sport 19.11.2014 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 26.11.2014 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

1 Der Sportförderantrag des Stadtsportbundes Erfurt e. V. zur Durchführung der Sportgala 

 2014 wird in Höhe von 25.000,00 Euro beschlossen.  

 

 

 

20.10.2014 gez. A. Bausewein    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

06 Erfurter Sportbetrieb 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Sportförderantrag des Stadtsportbundes 

Erfurt e. V. zur Erfurter Sportgala 2014 
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Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung X Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein X Ja Gesamtkosten 25.000,00 EUR 

   ↓ 
 

 2014 2015 2016 2017 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 25.000,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Vom Stadtsportbund Erfurt e. V. (SSB) wurde zur Durchführung der diesjährigen Sportgala ein 

Sportförderantrag mit einer Antragssumme in Höhe von 40.000,00 Euro gestellt. 

Seit 2003 organisiert der SSB die jährlich stattfindende Sportgala im Rahmen der Sportlerehrung.  

Die Gesamtkosten der Sportgala 2014 sind mit 44.900,00 Euro im Kostenplan veranschlagt.  

 

In den letzten Jahren konnte die Sportgala nur mit etwa 10.000 Euro gefördert werden, so dass ein 

Stadtratsbeschluss nicht notwendig war. Entsprechend der Sportförderrichtlinie Abschnitt 8.2 (7) 

werden Anträge ab 10.200,00 Euro vom Stadtrat entschieden. 

Im Haushalt 2014 sind 25.000,00 Euro für die Erfurter Sportgala eingeplant. Die Ausreichung von 

Sportfördermitteln steht nach Sportförderrichtlinie Punkt 2, letzter Absatz unter 

Haushaltsvorbehalt.  

 

Die Deckung ist im Haushaltsplan 2014 über die HH-Stelle 55300.71510 – Zuschuss an den 

Erfurter Sportbetrieb für die allgemeine Sportförderung gegeben. 
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